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Im Ergebnis können die besonderen Befugnisse des LfDI daher auch nicht herangezogen 

werden, um weitergehende Kontrollrechte eines Hilfsorgans des Landtags zu begründen. 

III. Ergebnisse 

Da der Landesbeauftragte für die Polizei nicht als Hilfsorgan des Petitionsausschusses im 

Rahmen des Petitionsrechtes tätig würde, kann ihm der einfache Gesetzgeber auch nicht des

sen in Art. 90 a Abs. 2 LV genannte besondere Befugnisse einräumen. 

Da der Landtag selbst nur über ein sog. Fremdinformationsrecht bei der Landesregierung 

verfügt, aber weder über ein Recht zur Einholung von Auskünften unmittelbar bei einzelnen 

Beamtinnen und Beamten bzw. nachgeordneten Behörden, noch über Rechte auf Aktenein

sicht oder Zutritt bei der Landesregierung, darf er diese Rechte auch nicht einem Hilfsorgan 

übertragen, ohne zugleich seine verfassungsrechtlichen Kontrollrechte zu überschreiten. 

Aus alledem folgt, dass dem vorgesehenen Beauftragten für die Landespolizei ohne entspre

chende verfassungsrechtliche Grundlage - jedenfalls mit der Konzeption des vorliegenden 

Gesetzentwurfes als Hilfsorgan des Landtags - nicht dieselben Befugnisse wie dem Bürgerbe

auftragten eingeräumt werden dürfen, der diese Rechte seinerseits nur vom Petitionsaus

schuss ableitet. 

Soweit der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit über weiter

gehende Befugnisse verfügt, haben diese ihre verfassungsrechtliche Grundlage nicht in den 

parlamentarischen Kontro llbefugnissen des Landtags. 

Wissenschaftlicher Dienst 


